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Preisliste 

Die Preisliste ist gültig ab 01. Januar 2014.

Das Parkhaus / der Parkplatz kann innerhalb von 20 Minuten nach Ziehung des 
Parktickets gebührenfrei verlassen werden.

Mit der Benutzung des Parkplatzes / Parkhauses und der Einstellung eines Kfz wird 
folgender Mietpreis fällig:

a) allgemeine Benutzer: je angefangene Parkstunde 1,00 €

b) ambulant behandelte Patienten: je angefangene Parkstunde
(*sofern rabattiert)

0,50 € *

c) Tageshöchstpreis: allgemeine Benutzer 6,00 €

ambulante Patienten 
(*sofern rabattiert)

3,00 € *

d)  Mitarbeiter: Sonderregelung

Das Einstellticket muss vor der Ausfahrt bezahlt werden. Die Parkgebühr ist am 
Kassenautomat zu entrichten. In St. Theresia finden Sie den Kassenautomaten im 
Treppenhaus des Parkhauses, und in St. Josef befinden sich die Kassenautomaten 
in der Eingangshalle der Klinik bzw. auf Parkdeck P2. Das Parkhaus / der Parkplatz 
muss anschließend innerhalb von 15 Minuten verlassen werden.

* Die Rabattierung der Tickets für die ambulanten Patienten erfolgt 
in St. Theresia auf den Stationen, den Ambulanzen oder an der 
Rezeption der Klinik. In St. Josef Dudweiler erfolgt die Rabattierung am 
Patientenempfang. Bitte fragen Sie zuvor in der jeweiligen Ambulanz 
nach einer Rabattierungsbestätigung. 

Öffnungszeiten: 24 Stunden, ganzjährig 

Winterdienst: Der Vermieter weist ausdrücklich darauf hin, dass wegen der 
durchgehenden Öffnungszeiten des Parkhauses / Parkplatzes nur ein eingeschränkter 
Winterdienst möglich ist und deshalb die Benutzung des Parkhauses / Parkplatzes 
nur auf eigene Gefahr des Mieters gestattet ist.
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Parkplatz-/ Parkhausordnung 

Für die Benutzung des Parkplatzes / des 
Parkhauses gelten die Bestimmungen 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) in 
der jeweils geltenden Fassung. Ergän-
zend und vorbehaltlich der Bestimmun-
gen der StVO gilt folgende 

Parkplatz-/ Parkhausordnung

Abschnitt 1

Benutzung und Betrieb der Parkein-
richtungen

1. Die Parkeinrichtungen sind öffent-
lich und stehen für den allgemei-
nen Verkehr von Kraftfahrzeugen 
(Kfz), insbesondere den Parkver-
kehr, zur entsprechenden Benut-
zung zur Verfügung. 

2. Öffnungszeiten: 24 Stunden, ganz-
jährig.

3. Für das Verhalten der Benutzer 
der Parkeinrichtungen sowie auf 
den Zu- und Abfahrtswegen, ein-
schließlich der Zu- und Abgänge 
für die Fußgänger sowie der sons-
tigen Einrichtungen wie Aufzug 
usw., gilt neben den Bestimmun-
gen der Straßenverkehrsordnung 
sowie sonstigen gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften diese 
Parkhausordnung. Anweisungen 
des Personals sind zu befolgen. 

4. In den Parkhäusern sowie den 
Parkplätzen darf nur Schritttempo 
gefahren werden (max. 10 km/h). 

5. Bei der Ein- und Ausfahrt hat der 
Benutzer die im Kraftfahrzeug-
verkehr erforderliche Sorgfalt zu 
beachten. Die angebrachten amt-
lichen Verkehrszeichen und Hin-
weisschilder sind zu beachten. 

6. Der Benutzer hat die Gebote und 
Verbote einschlägiger Bestim-
mungen zu befolgen. Im Parkhaus 
sowie auf den übrigen Verkehrsflä-
chen im Bereich des Parkhauses 
ist insbesondere untersagt: 

a. das Rauchen und die Verwendung 
von Feuer, 

b. das unnötige Laufen lassen von 
Motoren. Das Hupen und das Ver-
ursachen sonstiger ruhestörender 
Geräusche, 

c. das Abstellen von Fahrzeugen mit 
undichtem Tank oder Vergaser, 

d. die Vornahme von Reparatur- und 
Pflegearbeiten an dem Kraftfahr-
zeug, 

e. das Abstellen polizeilich nicht zu-
gelassener Kraftfahrzeuge, 

f.    die Lagerung bzw. das Zurücklas-
sen von Betriebsstoffen, leerer Be-
triebsstoffbehälter, von Autobat-
terien und von feuergefährlichen 
Gegenständen sowie gebrauchten 
Reinigungsmitteln, 

g. das Abstellen und die Lagerung 
von Gegenständen und Abfall, 
insbesondere von Betriebsstoffen 
und feuergefährlichen Gegenstän-
den sowie das Entleeren von Be-
triebsstoffbehältern, 
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h. das Abstellen des Kfz mit undich-
tem Tank, beschädigten Öl-, Kühl-
wasser-, Klimaanlagenbehältern 
und Vergasern sowie anderen, den 
Betrieb der Parkeinrichtung ge-
fährdenden Schäden am Kfz. 

7. Der Aufenthalt auf den Parkplät-
zen, im Parkhaus sowie im Bereich 
der Zu- und Anfahrtswege und 
Rampen ist zu anderen Zwecken 
als der Fahrzeugeinstellung und –
abholung nicht gestattet. 

8. Der Benutzer hat sein Kfz auf ei-
nem markierten Einstellplatz so 
abzustellen, dass das ungehin-
derte Einsteigen und Aussteigen 
auf den benachbarten Stellplätzen 
jederzeit und ohne Behinderung 
möglich ist. Das Abstellen von Kfz 
außerhalb der markierten Stellplät-
ze ist untersagt. Bei Zuwiderhand-
lung ist der Betreiber berechtigt, 
das nicht ordnungsgemäß abge-
stellte Kfz auf Kosten und Gefahr 
des Stellplatzbenutzers in die vor-
geschriebene Lage oder auf einen 
anderen Stellplatz im Parkhaus zu 
verbringen. 

9. Das abgestellte Kfz ist sorgfältig 
abzuschließen und verkehrsüblich 
zu sichern. 

10. Die Reinigung der Parkplätze / der 
Parkhäuser erfolgt durch den Be-
treiber. Der Benutzer hat jedoch 
von ihm verursachte Verunreini-
gungen unverzüglich zu beseiti-
gen. Bei Unterlassung besorgt dies 
der Betreiber auf Kosten des Verur-
sachers. 

11. Der Betreiber ist berechtigt, das 
eingestellte Kfz im Falle einer 
dringenden Gefahr und in dem in 
dieser Parkhausordnung bezeich-
neten Fällen auf Kosten und Gefahr 
des Benutzers aus dem Parkhaus 
zu entfernen. Dies gilt auch, wenn 
das Kfz verkehrsrechtlich nicht 
zugelassen ist oder während der 
Einstellzeit polizeilich aus dem 
Verkehr gezogen wird. 

12. Feuerwehrzufahrten oder Feuer-
wehraufstellflächen sind frei zu 
halten. 

Abschnitt 2

Einstellbedingungen / Allgemeine 
Geschäftsbedingungen für die Ein-
stellung von Kfz

1. Mietvertrag

Der Vermieter stellt dem Mieter nach 
Maßgabe der folgenden Regelungen 
einen Einstellplatz für sein Kfz zur Ver-
fügung. Mit der Annahme des Einstel-
lungsscheines / mit dem Einfahren in 
das Parkhaus / auf den Parkplatz kommt 
ein Mietvertrag über einen Einstellplatz 
für ein Kfz zustande. Eine Bewachung, 
Verwahrung oder Überwachung des 
Kfz sowie die Gewährung von Versiche-
rungsschutz sind nicht Gegenstand des 
Vertrages. Die Benutzung des Parkhau-
ses / des Parkplatzes erfolgt auf eigene 
Gefahr. 
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2. Mietpreis – Einstelldauer

Der Mietpreis bemisst sich für jeden be-
legten Einstellplatz nach der aushängen-
den Preisliste. 

Die Höchsteinstelldauer beträgt 4 Wo-
chen, soweit keine schriftliche Sonder-
vereinbarung getroffen ist. 

Nach Ablauf der Höchsteinstelldauer 
ist der Vermieter berechtigt, das Kfz auf 
Kosten des Mieters zu entfernen. Darü-
ber hinaus steht dem Vermieter bis zur 
Entfernung des Kfz ein der Mietpreisliste 
entsprechendes Entgelt zu. Zuvor fordert 
der Vermieter den Mieter oder – wenn 
dieser ihm nicht bekannt ist – den Hal-
ter des Kfz schriftlich, unter Androhung 
der Räumung, auf, das Kfz zu entfernen. 
Diese Aufforderung entfällt, falls der Ver-
mieter den Halter nicht mit dem zumut-
baren Aufwand z. B. über die Auskunft 
der Kfz-Zulassungsstelle ermitteln kann. 
Bei Verlust des Einstellscheines oder der 
Ausfahrtkarte ist der maximale Mietpreis 
entsprechend der aushängenden Preis-
liste zu bezahlen, es sei denn, der Mieter 
weist eine kürzere oder der Vermieter 
eine längere Einstelldauer nach. 

3. Haftung des Vermieters

Der Vermieter haftet vorbehaltlich dieser 
Regelung für alle Schäden, die von ihm, 
seinen Angestellten oder Beauftragten 
verschuldet wurden. Er haftet nicht für 
Schäden, die durch das eigene Verhalten 
des Mieters oder das Verhalten Dritter 
verursacht werden. Der Vermieter haftet 
nicht für Sach- und Vermögensschäden, 
die auf eine leicht fahrlässige Verletzung 

von Vertragspflichten zurückzuführen 
sind, die für die Erreichung des Ver-
tragszwecks nicht von wesentlicher Be-
deutung sind. Der Mieter ist verpflichtet, 
offensichtliche Schäden an seinem Kfz 
vor Verlassen der Parkeinrichtung un-
verzüglich dem Personal des Vermieters 
mitzuteilen. Macht der Mieter Schadens-
ersatzansprüche gegen den Vermieter 
geltend, obliegt ihm der Nachweis, dass 
der Vermieter seine Vertragspflichten 
schuldhaft verletzt hat. 

4. Haftung des Mieters

Der Mieter haftet für alle durch ihn selbst, 
seine Angestellten oder seine Beauftrag-
ten dem Vermieter oder Dritten schuld-
haft zugefügten Schäden. Insofern haftet 
er auch für schuldhaft herbeigeführte 
Verunreinigungen der Parkeinrichtung 
durch ein Verhalten, das über den Ge-
meingebrauch der Parkeinrichtung hin-
ausgeht. Dazu zählt auch das Ablagern 
von Müll innerhalb der Parkeinrichtung. 

5. Pfandrecht

Dem Vermieter stehen wegen seiner 
Forderungen aus dem Mietvertrag ein 
Zurückbehaltungsrecht sowie ein ge-
setzliches Pfandrecht an dem eingestell-
ten Kfz des Mieters zu. Befindet sich der 
Mieter mit dem Ausgleich der Forderun-
gen des Vermieters in Verzug, so kann 
der Vermieter die Pfandverwertung frü-
hestens zwei Wochen nach deren Andro-
hung vornehmen. 




